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Ordentliche Generalversammlung 2022  Einschätzung Valora 

6.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats 

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden 
Verwaltungsratsmitglieder, je für eine Amtszeit von einem Jahr, bis zum 
Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023: 

 

6.1.1 Wiederwahl von Markus Bernhard als Mitglied des Verwaltungsrats 

6.1.2 Wiederwahl von Insa Klasing als Mitglied des Verwaltungsrats 

6.1.3 Wiederwahl von Michael Kliger als Mitglied des Verwaltungsrats 

6.1.4 Wiederwahl von Dr. Karin Schwab als Mitglied des 
Verwaltungsrats 

6.1.5 Wiederwahl von Felix Stinson als Mitglied des Verwaltungsrats 

6.1.6 Wiederwahl von Sascha Zahnd als Mitglied des Verwaltungsrats 

 

Alle Wahlen werden einzeln durchgeführt. 

Alle Mitglieder, die 
sich zur Wiederwahl in 
den Verwaltungsrat 
stellen, gelten aus 
Sicht der Gesellschaft 

als unabhängig. 

6.2 Wahl von Sascha Zahnd als Präsident des Verwaltungsrats 

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Sascha Zahnd als neuen 
Präsidenten des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von einem Jahr, bis 
zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023. 

Sascha Zahnd, der 
sich zur Wahl als 
Präsident des 
Verwaltungsrats stellt, 
gilt aus Sicht der 
Gesellschaft als 
unabhängig. 

6.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses 

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden 
Verwaltungsratsmitglieder als Mitglieder des Vergütungsausschusses, je 
für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der ordentlichen 
Generalversammlung 2023. Sofern Michael Kliger als Mitglied des 
Vergütungsausschusses wiedergewählt wird, beabsichtigt der 
Verwaltungsrat, ihn erneut zum Vorsitzenden des 
Vergütungsausschusses zu ernennen. 

 

6.3.1 Wiederwahl von Insa Klasing 

6.3.2 Wiederwahl von Michael Kliger 

6.3.3 Wiederwahl von Sascha Zahnd 

 

Alle Wahlen werden einzeln durchgeführt. 

Alle Mitglieder, die 
sich zur Wiederwahl in 
den Vergütungs-
ausschuss stellen, 
gelten aus Sicht der 
Gesellschaft als 
unabhängig. 


